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 Veröffentlicht am 15.09.1993

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §133;

BAO §184;

EStG 1972 §28 Abs3;

EStG 1972 §42;

Rechtssatz

Ausführungen darüber, ob die Mitwirkung des Abgabep;ichtigen im Rahmen einer abgabenbehördlichen Prüfung als

Steuererklärung iSd § 28 Abs 3 EStG 1972 angesehen werden kann, wenn bis zu diesem Zeitpunkt Einkünfte aus

Vermietung und Verpachtung überhaupt nicht erklärt wurden und überdies trotz Mitwirkung eine Schätzung der

Besteuerungsgrundlagen erforderlich war.
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